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Forschungsdaten-Policy der 

Universität Potsdam 

 

Vom 25. September 2019 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat auf der 

Grundlage von § 64 Abs. 2 Nr. 6 des Brandenburgi-

schen Hochschulgesetzes vom 28. April 2014 

(GVBl.I/14, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Art. 2 

des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. I/19, 

[Nr. 20], S. 3), in Verbindung mit Art. 14 Abs. 1 

Nr. 4 der Grundordnung der Universität Potsdam 

vom 17. Dezember 2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 

60), zuletzt geändert durch die Fünfte Satzung zur 

Änderung der Grundordnung vom 21. Februar 2018 

(AmBek. UP Nr. 11/2018 S. 634), am 25. Septem-

ber 2019 die folgende Forschungsdaten-Policy der 

Universität Potsdam beschlossen: 
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Präambel 

 

Die Universität Potsdam als größte Universität 

Brandenburgs orientiert sich an ausgeprägten inter-

disziplinären Forschungsprofilen in Verbindung mit 

einer Vielzahl außeruniversitärer Forschungsein-

richtungen in den Natur-, Human-, Geistes- und 

Sozialwissenschaften. Daten bilden in vielen dieser 

Bereiche eine wesentliche Grundlage wissenschaft-

licher Erkenntnis; seit 2019 sind Data-Centric Sci-

ences einer von vier Forschungsschwerpunkten der 

Universität Potsdam.  

 

Forschungsdaten können auch unabhängig von 

ihrem Erhebungszweck Grundlage weiterer For-

schung sowie Gegenstand von Wissens- und Tech-

nologietransfer sein. Die Veröffentlichung und 

Archivierung von Forschungsdaten dient sowohl 

der Nachvollziehbarkeit und Prüfung früherer Er-

gebnisse, als auch der Erzielung künftiger Ergeb-

nisse. Aus der Weiterentwicklung der guten wis-

senschaftlichen Praxis ergeben sich neue Anforde-

rungen an den Umgang mit Forschungsdaten. Dar-

über hinaus konfrontiert der digitale Wandel in der 

Wissenschaft Forschende und wissenschaftsunter-

stützende Einrichtungen mit steigenden Anforde-

rungen an Kompetenzen und infrastrukturelle Vo-

raussetzungen im Forschungsdatenmanagement. 

Um dies als selbstverständlichen Teil wissenschaft-

lichen Arbeitens zu verankern, ist ein Kulturwandel 

nötig. 

 

Diese Policy regelt den Umgang mit Daten, die im 

Rahmen eines Forschungsvorhabens mit einer wis-

senschaftlichen Arbeitsmethode entstehen, nachge-

nutzt oder verarbeitet werden. Dies schließt als 

Daten vorliegende Operationalisierungen von Me-

thoden und Testverfahren wie Fragebögen oder 

Software mit ein. Sie dient zugleich der Umsetzung 

der „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsda-

ten“ 
i
 der Allianz der deutschen Wissenschaftsorga-

nisationen und der von der Universität Potsdam 

2015 unterzeichneten „Berliner Erklärung über den 

offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ 
ii
. 

 

Diese Policy gilt für alle wissenschaftlich und for-

schungsunterstützend tätigen Mitglieder und Ange-

hörigen der Universität Potsdam. Die Universität 

Potsdam veröffentlicht Handlungsempfehlungen, 

wie ihre forschenden Mitglieder und Angehörigen 

den Anforderungen dieser Policy gerecht werden 

können. 

 

 

Abschnitt I: Grundsätze 

 

(1) Die Universität Potsdam setzt sich für den freien 

Zugang zu Forschungsdaten ein. Forschungsdaten 

sollen, soweit keine überwiegenden schützenswer-

ten Belange oder rechtliche Vorgaben einer Veröf-

fentlichung entgegenstehen, so offen wie möglich 

zur Nachnutzung bereitgestellt werden. For-

schungsdaten, die eine wesentliche Grundlage ver-

öffentlichter Erkenntnisse bilden, sollen zeitnah 

zugänglich gemacht und in geeigneter Weise mit 

der Textpublikation verknüpft werden. Forschungs-

daten mit hohem Nachnutzungspotenzial sollen 

unabhängig von ihrer Verwendung für eine Text-

publikation qualitätsgesichert veröffentlicht werden. 

Zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit und zur 

Anerkennung der zu Grunde liegenden Leistung 

sollen nachgenutzte Daten und wissenschaftliche 

Software zitiert werden. 

 

(2) Die Universität Potsdam stellt die Archivierung 

von Forschungsdaten sicher. Forschungsdaten, die 

wesentliche Grundlage einer Textveröffentlichung 

sind, aber nicht veröffentlicht werden, sind bei 

einer geeigneten Infrastruktur für mindestens 10 

Jahre zu archivieren. Eine Aufbewahrung aus-

schließlich durch die Forschenden selbst oder eine 

sofortige Löschung kommen nur in Betracht, wenn 

überwiegende schützenswerte Belange oder rechtli-

che Vorgaben dies erfordern oder keine für diese 

Daten geeignete Infrastruktur zur Verfügung steht. 

 

(3) Die Universität Potsdam erkennt die Aufberei-

tung von Forschungsdaten zur Nachnutzung sowie 

die Entwicklung nachnutzbarer wissenschaftlicher 

Software als wissenschaftliche Leistungen an. Glei-

ches gilt für Beiträge zur disziplinspezifischen 

Weiterentwicklung der guten Praxis im Umgang 

mit Forschungsdaten und wissenschaftlicher Soft-

ware. Qualitätsgesicherte, von der jeweiligen Fach-

community anerkannte Daten- und Softwareveröf-

fentlichungen ihrer Mitglieder und Angehörigen 
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gehören zum wissenschaftlichen Output der Uni-

versität Potsdam.  

 

(4) Alle Forschenden sind für die Einhaltung der 

guten wissenschaftlichen Praxis auch im Umgang 

mit Forschungsdaten selbst verantwortlich. Dabei 

sind die relevanten disziplinspezifischen Leitlinien 

der DFG-Fachkollegien und der Fachgesellschaften 

zum Umgang mit Forschungsdaten zu beachten. 

Besondere Verantwortung trägt:  

1.  Die Projektleitung in Bezug auf die Doku-

mentation, Offenheit und Nachnutzbarkeit der 

Forschungsdaten aus einem Vorhaben sowie 

für den Datenschutz. 

2.  Die Arbeitsgruppenleitung in Bezug auf vor-

habenübergreifende Aspekte (z.B. gemeinsa-

me Standards für Qualität und Ablage von 

vergleichbaren Daten aus mehreren Studien). 

 

(5) Forschende Studierende und der wissenschaftli-

che Nachwuchs haben Anspruch auf angemessene 

Information, Qualifizierung und Unterstützung 

durch Lehrende und Betreuende. In den mit Daten 

arbeitenden Fächern sollen Grundlagen des prakti-

schen Umgangs mit Forschungsdaten bereits im 

grundständigen Studium als übergreifender Studi-

eninhalt vermittelt werden. Für den wissenschaftli-

chen Nachwuchs sowie für Lehrende und Betreu-

ende sollen Möglichkeiten zur weiteren Qualifizie-

rung geschaffen werden. 

 

 

Abschnitt II: Rechtliche Rahmenbedingung 

 

(1) Rechtlich verbindliche Regelungen zum Um-

gang mit Forschungsdaten bleiben unberührt und 

gehen dieser Policy vor. 

 

(2) Beispiele für gesetzliche und universitätseigene 

Regelungen, aus denen sich Rechte und Pflichten in 

Bezug auf Forschungsdaten ergeben, sind: 

1.  die „Regeln zur Sicherung guter wissenschaft-

licher Praxis an der Universität Potsdam“ 
iii

, 

2.  die „Verfahrensordnung der Ethikkommission 

der Universität Potsdam“ 
iv
, 

3.  Grundrechte, insbesondere das Persönlich-

keitsrecht einschließlich des Datenschutz-

rechts
v
,  

4.  Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

sowie der gewerbliche Rechtsschutz (Patent-

recht und verwandte Rechte) einschließlich 

der Regelungen zur Arbeitnehmererfindung. 

 

(3) Weitere verbindliche Regelungen können sich 

aus Vereinbarungen z.B. in Förder-, Kooperations- 

und Lizenzverträgen ergeben. Insbesondere sind die 

Anforderungen der Fördermittelgebenden an Ma-

nagement, Veröffentlichung und Archivierung von 

Forschungsdaten einzuhalten. Den Grundsätzen 

dieser Policy widersprechende Beschränkungen der 

Offenheit und Nachnutzbarkeit von Forschungsda-

ten durch Verträge und andere Vereinbarungen sind 

zu vermeiden. 

 

 

Abschnitt III: Institutionelle Verantwortung 

 

(1) Die Universität Potsdam verpflichtet sich, im 

Rahmen ihrer Forschungsdatenstrategie die techni-

schen und organisatorischen Voraussetzungen zur 

Einhaltung dieser Policy zu schaffen. 

 

(2) Die Universität Potsdam initiiert einen fakul-

tätsübergreifenden Diskussions- und Weiterent-

wicklungsprozess zu offener Wissenschaft und 

Digitalisierung der Forschung sowie zur Vermitt-

lung von Datenkompetenz in grundständiger Lehre 

und wissenschaftlicher Weiterbildung. 

 

(3) Die Universität Potsdam unterstützt Erklärun-

gen und Initiativen auf Landes-, Bundes-, Europa- 

und internationaler Ebene, die den freien Zugang zu 

Forschungsdaten, die Anerkennung von Daten- und 

Softwareveröffentlichungen als wissenschaftlicher 

Output, gute Praxis im Forschungsdatenmanage-

ment und gute Rahmenbedingungen für die datenin-

tensive Forschung fördern. 

 

(4) Die Aktivitäten der Universität Potsdam im 

Bereich Forschungsdaten berücksichtigen Gender- 

und Diversitätsaspekte. 

 

 

Abschnitt IV: Gültigkeit 

 

(1) Diese Policy tritt am Tag nach der Veröffentli-

chung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 

Universität Potsdam in Kraft. 

 

(2) Sie wird gemeinsam mit der zugehörigen For-

schungsdatenstrategie der Universität Potsdam bei 

Bedarf, spätestens aber 2023, einer Überprüfung 

unterzogen. 
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